
  

 

 

 

 
VERLAUTBARUNG DER GRUNDUMLAGEN FÜR 2024 

 
 

Gemäß § 141 Abs 5 Wirtschaftskammergesetz 1998 – WKG, BGBI I Nr 103/1998 idgF iVm § 36 Abs 3 
Geschäftsordnung der WKÖ wird verlautbart: 
 
Die Fachgruppen der Wirtschaftskammer Kärnten (Landesinnungen, Landesgremien) haben für das Jahr 
2024 die in der nachfolgenden Aufstellung enthaltenen Grundumlagen gemäß § 123 Abs 3 WKG 
beschlossen.  

 
Die Beschlussfassung der Grundumlage bei den Fachvertretungen erfolgte gemäß § 123 Abs 5 WKG 
durch die entsprechenden Fachverbände. 

 
Die Beschlüsse der Fachverbände wurden im Erweiterten Präsidium der Wirtschaftskammer Österreich 
am 29. November 2023, die Beschlüsse der Fachgruppen am 05. Dezember 2023 vom Präsidium der 
Wirtschaftskammer Kärnten genehmigt.   
 

 
 
 
 

Gemeinsame Bestimmungen für alle Fachorganisationen 
 

Rechtsformstaffelung gemäß § 123 Abs 12 WKG: 
„Wird die Grundumlage mit einem festen Betrag festgesetzt, so ist dieser von physischen Personen, offenen 
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften sowie von eingetragenen Erwerbsgesellschaften in einfacher 
Höhe (Normalsatz), von juristischen Personen in doppelter Höhe zu entrichten, sofern diese Rechtsfolge im 
Beschluss der zuständigen Fachorganisation über die Grundumlage nicht ausgeschlossen wird.“ 

 
Ruhendsatz gemäß § 123 Abs 9, 2. Satz WKG: 
„Ruht(Ruhen) die gemäß § 2 Abs 1 mitgliedschaftsbegründende(n) Berechtigung(en) für die gesamte Periode der 
Mitgliedschaft im Kalenderjahr, ist die Grundumlage höchstens in halber Höhe zu entrichten.“ 

 
Weitere Bestimmungen des § 123 Abs 9 WKG: 
Die Grundumlage ist eine unteilbare Jahresumlage; sie ist auch für das Kalenderjahr zu entrichten, in dem die 
Berechtigung erworben wird oder erlischt.“ 

 
„Besteht die Mitgliedschaft zu einer Fachgruppe (Fachverband) nicht länger als die Hälfte eines Kalenderjahres, 
ist die Grundumlage für dieses Kalenderjahr nur in halber Höhe zu entrichten.“ 
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SPARTE GEWERBE UND HANDWERK 
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SPARTE INDUSTRIE 
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SPARTE HANDEL 
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SPARTE BANK UND VERSICHERUNG 
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SPARTE TRANSPORT UND VERKEHR 
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SPARTE TOURISMUS UND FREIZEITWIRTSCHAFT 
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SPARTE INFORMATION UND CONSULTING 
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